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Synoptische Gegenüberstellung der Änderungen im Gebührenverzeichnis 
 

Alte Fassung, gültig ab 01.10.2006 Neue Fassung, gültig ab 01.10.2010 
II. Sonstige Gebühren 
 

(1) Die Gebühr für die Nutzung der schuleigenen Instrumente (nicht 
Mietinstrumente) während des Unterrichts beträgt 2,56 € monatlich. 
(2) Bei Überlassung von schuleigenen Instrumenten beträgt die 
Mietgebühr je angefangener Monat bei einem Anschaffungswert  
 

bis 1.023 € 10,74 € 
bis 1.790 € 13,42 € 
ab 1.790 € 16,11 €. 

 
 

(3) Bei Überlassung von schuleigenen Instrumenten wird zusätzlich eine 
Wartungspauschale erhoben. Sie wird für die Dauer der Ausleihe des 
Instruments fällig. 
 

Blechblasinstrumente  5,37 € 
Holzblasinstrumente  8,05 € 
Streichinstrumente/Harfe  5,37 € 
Gitarren  2,69 € 
Akkordeon  5,37 € 

 
(4) In vorstehendem Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen, Kurse 
und Projekte werden nach Maßgabe der im Einzelfall entstehenden 
Aufwendungen gesondert berechnet. Auf Kurs- und Projektgebühren 
werden keine Geschwister- oder Fächerermäßigungen gewährt. 
Ausnahme bildet hier der Heidelberg-Pass / BaföG-Bescheid / 
Arbeitslosengeld-II-Bescheid oder ein Sozialhilfebescheid. Bei 
Vorlage eines gültigen Heidelberg-Passes / BaföG-Bescheides / 
Arbeitslosengeld-II-Bescheides oder eines Sozialhilfebescheides 
werden 50% Sozialermäßigung gewährt. 

II. Sonstige Gebühren 
 

(1) Die Gebühr für die Nutzung der schuleigenen Instrumente (nicht 
Mietinstrumente) während des Unterrichts beträgt 3,00 € monatlich. 
(2) Bei Überlassung von schuleigenen Instrumenten beträgt die 
Mietgebühr je angefangener Monat bei einem Anschaffungswert  
 

bis 599 €   6,00 € 
von 600 € bis 999 € 11,00 € 
von 1.000 € bis 1.999 € 20,00 € 
ab 2.000 € 25,00 €. 

 
(3) Bei Überlassung von schuleigenen Instrumenten wird zusätzlich eine 
monatliche Wartungspauschale erhoben. Sie wird für die Dauer der 
Ausleihe des Instruments fällig. 
 

Blechblas-,Streichinstrumente, Akkordeon    6,00 € 
Holzblasinstrumente, Harfe    9,00 € 
Gitarren    2,00 € 

 
 
 
(4) In vorstehendem Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen, Kurse 
und Projekte werden nach Maßgabe der im Einzelfall entstehenden 
Aufwendungen gesondert berechnet. Auf Kurs- und Projektgebühren 
werden keine Geschwister- oder Fächerermäßigungen gewährt. 
Einwohner der Stadt Heidelberg erhalten bei Vorlage eines 
Heidelberg-Passes+, eines BaföG-Bescheides bei Studenten, eines 
Arbeitslosengeld-II-Bescheides oder eines Sozialhilfebescheides bis 
zur Vollendung des 11. Lebensjahres auf die jeweilige Kurs- bzw. 
Projektgebühr 100% Sozialermäßigung; ab einem Alter von 11 
Jahren eine Sozialermäßigung von 50%.  

 


